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RS OGH 1955/7/6 1Ob400/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1955

Norm

EO §7 Ac

Rechtssatz

Lautet der Exekutionstitel dahin, daß der Verp2ichtete schuldig sei, einen 1 m breiten Gang vom Garten frei zu lassen,

dann kann nicht Exekution beantragt werden, die verp2ichtete Partei zu verhalten, einen derartigen Gang vom Garten

frei zu machen.
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